
43.

Gesetz vom 25. März 2003 über die Nach-
prüfung von Entscheidungen im Rahmen der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen (Steier-

märkisches Vergabe-Nachprüfungsgesetz)

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen:

§ 1

Geltungsbereich

Dieses Landesgesetz regelt die Nachprüfung von
Entscheidungen von Auftraggeberinnen/Auftrag-
gebern in Vergabeverfahren, die gemäß Artikel 14 b
Abs. 2 B-VG in den Vollzugsbereich des Landes fallen.

§ 2

Nachprüfungsbehörde

(1) Die Nachprüfung von Entscheidungen gemäß § 1
obliegt dem Unabhängigen Verwaltungssenat.

(2) Der Unabhängige Verwaltungssenat übt die ihm
durch dieses Gesetz zugewiesenen Zuständigkeiten in
erster und letzter Instanz aus.

§ 3

Zuständigkeiten

(1) Bis zur Zuschlagserteilung ist der Unabhängige
Verwaltungssenat zum Zweck der Beseitigung von
Verstößen gegen Vorschriften im Bereich des öffent-
lichen Auftragswesens (Artikel 14 b Abs. 1 und 5
B-VG) zuständig,

1. zur Erlassung einstweiliger Verfügungen sowie

2. zur Nichtigerklärung rechtswidriger Entscheidun-
gen der Auftraggeberin/des Auftraggebers im
Rahmen der von der Antragstellerin/vom Antrag-
steller geltend gemachten Beschwerdepunkte.

(2) Nach Zuschlagserteilung ist der Unabhängige
Verwaltungssenat zuständig festzustellen, ob wegen
eines Verstoßes gegen Vorschriften im Bereich des
öffentlichen Auftragswesens der Zuschlag nicht
gemäß den Angaben in der Ausschreibung dem Ange-
bot mit dem niedrigsten Preis oder dem technisch und
wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wurde. In
einem solchen Verfahren ist der Unabhängige Ver-
waltungssenat ferner zuständig, auf Antrag der Auf-
traggeberin/des Auftraggebers festzustellen, ob die
Antragstellerin/der Antragsteller auch bei Einhaltung
dieser Vorschriften keine echte Chance auf Erteilung
des Zuschlages gehabt hätte.

(3) Nach Zuschlagserteilung ist der Unabhängige
Verwaltungssenat zuständig festzustellen, ob bei
Direktvergaben die Wahl des Vergabeverfahrens zu
Recht erfolgte.

(4) Nach dem Widerruf einer Ausschreibung ist der
Unabhängige Verwaltungssenat zuständig festzu-
stellen, ob der Widerruf wegen eines Verstoßes gegen
Vorschriften im Bereich des öffentlichen Auftrags-
wesens rechtswidrig war. In einem solchen Verfahren
ist er ferner auf Antrag der Auftraggeberin/des Auf-
traggebers zuständig festzustellen, ob die Antrag-
stellerin/der Antragsteller auch bei Einhaltung dieser
Vorschriften keine echte Chance auf Erteilung des
Zuschlages gehabt hätte.

§ 4
Einleitung des Nachprüfungsverfahrens

vor Zuschlagserteilung
(1) Eine Unternehmerin/Ein Unternehmer, die/der

ein Interesse am Abschluss eines den Vorschriften im
Bereich des öffentlichen Auftragswesens unterliegen-
den Vertrages behauptet, kann vor der Zuschlags-
erteilung beim Unabhängigen Verwaltungssenat die
Nachprüfung einer gesondert anfechtbaren Ent-
scheidung der Auftraggeberin/des Auftraggebers im
Vergabeverfahren wegen Rechtswidrigkeit beantra-
gen, sofern ihr/ihm durch die behauptete Rechts-
widrigkeit ein Schaden entstanden ist oder zu entste-
hen droht.
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(2) Ist eine Unternehmerin/ein Unternehmer der
Ansicht, dass eine von der Auftraggeberin/dem Auf-
traggeber getroffene Entscheidung gegen Vorschrif-
ten im Bereich des öffentlichen Auftragswesens ver-
stößt, so hat sie/er die Auftraggeberin/den Auftrag-
geber unverzüglich elektronisch oder mittels Telefax
von der beabsichtigten Einleitung eines Nach-
prüfungsverfahrens nachweislich zu verständigen. In
dieser Verständigung ist die geltend gemachte Rechts-
widrigkeit zu bezeichnen. Die Verständigung hat
spätestens mit der Einbringung des Nachprüfungs-
antrages gemäß Abs. 1 zu erfolgen.

(3) Wird ein Nachprüfungsantrag betreffend die
Zuschlagsentscheidung eingebracht, so hat die Auf-
traggeberin/der Auftraggeber unverzüglich, spätes-
tens jedoch am nächsten Arbeitstag, nachweislich
elektronisch oder mittels Telefax alle Bieterinnen/
Bieter, denen die Zuschlagsentscheidung nach den
Vorschriften im Bereich des öffentlichen Auftrags-
wesens mitgeteilt wurde, von der Einleitung des Nach-
prüfungsverfahrens und der geltend gemachten
Rechtswidrigkeit zu verständigen.

(4) Dem Antrag auf Nachprüfung kommt keine auf-
schiebende Wirkung für das betreffende Vergabever-
fahren zu.

§ 5
Einleitung des Nachprüfungsverfahrens nach

Zuschlagserteilung oder Widerruf

(1) Eine Unternehmerin/Ein Unternehmer, die/der
ein Interesse am Abschluss eines den Vorschriften im
Bereich des öffentlichen Auftragswesens unterliegen-
den Vertrages hatte, kann, sofern ihr/ihm durch die
behauptete Rechtswidrigkeit ein Schaden entstanden
ist, beim Unabhängigen Verwaltungssenat die Fest-
stellung beantragen, dass 
1. die Wahl der Direktvergabe nicht zu Recht erfolgte

oder
2. wegen eines Verstoßes gegen Vorschriften im Be-

reich des öffentlichen Auftragswesens der Zuschlag
nicht gemäß den Angaben in der Ausschreibung
dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder dem
technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot
erteilt wurde oder

3. der Widerruf einer Ausschreibung wegen eines
Verstoßes gegen Vorschriften im Bereich des
öffentlichen Auftragswesens rechtswidrig war.

(2) Wird ein Antrag gemäß Abs. 1 Z. 1 eingebracht,
hat die Auftraggeberin/der Auftraggeber die Auftrag-
nehmerin/den Auftragnehmer, an die/den sie/er den
Auftrag direkt vergeben hat, unverzüglich, spätestens
jedoch am nächsten Arbeitstag, nachweislich elektro-
nisch oder mittels Telefax von der Einleitung des
Nachprüfungsverfahrens zu verständigen.

(3) Wird ein Antrag gemäß Abs. 1 Z. 2 eingebracht,
hat die Auftraggeberin/der Auftraggeber unverzüg-
lich, spätestens jedoch am nächsten Arbeitstag, nach-
weislich elektronisch oder mittels Telefax alle Bieterin-
nen/Bieter, denen die Zuschlagsentscheidung gemäß
den Vorschriften im Bereich des öffentlichen Auftrags-
wesens  mitgeteilt wurde, von der Einleitung des
Nachprüfungsverfahrens und von der geltend ge-
machten Rechtswidrigkeit zu verständigen.

(4) Wird ein Antrag gemäß Abs. 1 Z. 3 eingebracht,
hat die Auftraggeberin/der Auftraggeber unverzüg-
lich, spätestens jedoch am nächsten Arbeitstag, nach-
weislich elektronisch oder mittels Telefax alle Bewer-
berinnen/Bewerber oder Bieterinnen/Bieter von der

Einleitung des Nachprüfungsverfahrens und der
geltend gemachten Rechtswidrigkeit zu verständigen.
Ist dies nicht möglich, hat diese Verständigung in jener
Weise zu erfolgen, wie dies in den Ausschreibungs-
unterlagen festgelegt wurde.

§ 6
Parteien des Verfahrens

vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat

(1) Parteien des Nachprüfungsverfahrens vor dem
Unabhängigen Verwaltungssenat sind jedenfalls die
Antragstellerin/der Antragsteller und die Auftrag-
geberin/der Auftraggeber.

(2) Bei Nachprüfungsverfahren betreffend die Nich-
tigerklärung der Zuschlagsentscheidung sind neben
den in Abs. 1 genannten Parteien jene Bieterinnen/
Bieter des Vergabeverfahrens Partei des Nach-
prüfungsverfahrens, deren rechtliche Interessen durch
die Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungs-
senates unmittelbar berührt werden könnten. Die Bie-
terinnen/Bieter verlieren ihre Parteistellung, sofern sie
nicht spätestens binnen einer Frist von einer Woche
nach der Verständigung gemäß § 4 Abs. 3 schriftlich
oder in der mündlichen Verhandlung mündlich einen
Antrag auf Teilnahme am Nachprüfungsverfahren
gestellt haben.

(3) Parteien des Verfahrens zur Erlassung einer
einstweiligen Verfügung sind die Antragstellerin/der
Antragsteller und die Antragsgegnerin/der Antrags-
gegner.

(4) Bei Nachprüfungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2 bis
4 sind neben den in Abs. 1 genannten Parteien jene
Bewerberinnen/Bewerber oder Bieterinnen/Bieter
Partei, deren rechtliche Interessen durch die Entschei-
dung des Unabhängigen Verwaltungssenates unmit-
telbar berührt werden könnten. Die Bewerberinnen/
Bewerber oder Bieterinnen/Bieter verlieren ihre
Parteistellung, sofern sie nicht spätestens binnen einer
Frist von einer Woche nach der Verständigung gemäß
§ 5 Abs. 2, 3 oder 4 schriftlich oder in der mündlichen
Verhandlung mündlich einen Antrag auf Teilnahme
am Nachprüfungsverfahren gestellt haben.

§ 7
Inhalt und Zulässigkeit des Nachprüfungsantrages

vor Zuschlagserteilung

(1) Ein Antrag gemäß § 4 Abs. 1 hat jedenfalls zu
enthalten:
1. die genaue Bezeichnung des betreffenden Ver-

gabeverfahrens sowie der angefochtenen Ent-
scheidung, 

2. die genaue Bezeichnung der Auftraggeberin/des
Auftraggebers,

3. eine Darstellung des maßgeblichen Sachverhaltes
einschließlich des Interesses am Vertragsabschluss,

4. Angaben über den behaupteten drohenden oder
bereits eingetretenen Schaden für die Antragstelle-
rin/den Antragsteller,

5. die bestimmte Bezeichnung des Rechts, in dem sich
die Antragstellerin/der Antragsteller als verletzt
erachtet,

6. die Gründe, auf die sich die Behauptung der
Rechtswidrigkeit stützt,

7. ein bestimmtes Begehren und
8. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurtei-

len, ob der Antrag rechtzeitig eingebracht wurde.
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(2) Der Antrag ist in folgenden Fällen unzulässig:
1. wenn er sich nicht gegen eine gesondert anfecht-

bare Entscheidung richtet,
2. wenn er nicht innerhalb der in § 10 genannten

Fristen gestellt wird,
3. wenn keine Verständigung gemäß § 4 Abs. 2 erfolgt

ist,
4. wenn der Antrag trotz Aufforderung zur Verbesse-

rung nicht ordnungsgemäß vergebührt wurde.

§ 8
Inhalt und Zulässigkeit des Antrages auf Teilnahme

am Nachprüfungsverfahren

(1) Ein Antrag gemäß § 6 Abs. 2 oder 4 hat jedenfalls
zu enthalten:
1. eine Darstellung des Interesses am Vertrags-

abschluss, 
2. Angaben über den behaupteten drohenden oder

bereits eingetretenen Schaden für die Antragstelle-
rin/den Antragsteller,

3. die bestimmte Bezeichnung des Rechts, in dem sich
die Antragstellerin/der Antragsteller als verletzt er-
achtet,

4. die Gründe, auf die sich die Behauptung der
Rechtswidrigkeit stützt,

5. ein bestimmtes Begehren und
6. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurtei-

len, ob der Antrag rechtzeitig eingebracht wurde.

(2) Der Antrag ist in folgenden Fällen unzulässig:
1. wenn er sich im Nachprüfungsverfahren vor

Zuschlagserteilung nicht gegen eine gesondert
anfechtbare Entscheidung richtet,

2. wenn er nicht innerhalb der in den §§ 6 Abs. 2
oder 4 und 10 genannten Fristen oder in der münd-
lichen Verhandlung gestellt wird,

3. wenn der Antrag trotz Aufforderung zur Verbesse-
rung nicht ordnungsgemäß vergebührt wurde.

§ 9
Inhalt und Zulässigkeit des Nachprüfungsantrages
nach erfolgter Zuschlagserteilung oder Widerruf

(1) Ein Antrag gemäß § 3 Abs. 2, 3 oder 4 hat jeden-
falls zu enthalten:
1. eine Darstellung des Interesses am Vertrags-

abschluss,
2. Angaben über den behaupteten eingetretenen

Schaden für die Antragstellerin/den Antragsteller,
3. die bestimmte Bezeichnung des Rechts, in dem sich

die Antragstellerin/der Antragsteller als verletzt
erachtet,

4. die Gründe, auf die sich die Behauptung der
Rechtswidrigkeit stützt,

5. ein bestimmtes Begehren und
6. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurtei-

len, ob der Antrag rechtzeitig eingebracht wurde.

(2) Ein solcher Antrag ist unzulässig, 
1. wenn er nicht innerhalb der in § 10 Abs. 2 genann-

ten Fristen gestellt wird und
2. wenn der Antrag trotz Aufforderung zur Verbesse-

rung nicht ordnungsgemäß vergebührt wurde.

(3) Ein Antrag gemäß § 3 Abs. 2, 3 oder 4 ist ferner
unzulässig, sofern der behauptete Verstoß im Rahmen
eines Nachprüfungsverfahrens gemäß § 4 geltend
gemacht hätte werden können.

§ 10
Fristen

(1) Anträge auf Nachprüfung vor Zuschlags-
erteilung sind beim Unabhängigen Verwaltungssenat
innerhalb der in der Anlage genannten Fristen einzu-
bringen.

(2) Nach Zuschlagserteilung oder nach Widerruf ist
ein Antrag gemäß § 3 Abs. 2, 3 oder 4 unzulässig, wenn
er nicht spätestens sechs Wochen ab dem Zeitpunkt
der Kenntnis des Zuschlages, ab Kenntnis des Wider-
rufes der Ausschreibung oder ab dem Zeitpunkt, in
dem man davon hätte Kenntnis erlangen können,
längstens jedoch innerhalb eines Zeitraumes von sechs
Monaten, nach dem der Zuschlag erteilt, das Vergabe-
verfahren widerrufen wurde oder als widerrufen gilt,
gestellt wird.

§ 11
Behandlung von Anträgen

(1) Anträge, deren Inhalt bereits erkennen lässt,
dass die behauptete Rechtsverletzung oder der be-
hauptete Schaden offensichtlich nicht vorliegt oder die
behauptete Rechtswidrigkeit offensichtlich keinen
Einfluss auf das weitere Vergabeverfahren hatte oder
hat, sind ohne weiteres Verfahren abzuweisen.

(2) In allen übrigen Fällen, in denen sich der Antrag
zur weiteren Behandlung als geeignet erweist, ist das
Nachprüfungsverfahren einzuleiten.

§ 12
Einstweilige Verfügungen

(1) Sobald das Nachprüfungsverfahren vor Zu-
schlagserteilung eingeleitet ist, hat der Unabhängige
Verwaltungssenat auf Antrag durch einstweilige Ver-
fügung unverzüglich vorläufige Maßnahmen zu er-
greifen, die nötig und geeignet scheinen, um eine
durch die behauptete Rechtswidrigkeit entstandene
oder unmittelbar drohende Schädigung von Interessen
der Antragstellerin/des Antragstellers zu beseitigen
oder zu verhindern.

(2) Die Antragstellerin/Der Antragsteller hat die von
ihr/ihm begehrte vorläufige Maßnahme, die Zeit, für
welche diese beantragt wird, die behauptete Rechts-
widrigkeit und die unmittelbar drohende Schädigung
ihrer/seiner Interessen genau zu bezeichnen und die
den Antrag begründenden Tatsachen im Einzelnen
wahrheitsgemäß darzulegen.

(3) Vor der Erlassung einer einstweiligen Verfügung
hat der Unabhängige Verwaltungssenat die voraus-
sehbaren Folgen der zu treffenden Maßnahmen für
alle möglicherweise geschädigten Interessen der
Antragstellerin/des Antragstellers, der sonstigen Be-
werberinnen/Bewerber oder Bieterinnen/Bieter und
der Auftraggeberin/des Auftraggebers sowie ein all-
fälliges besonderes öffentliches Interesse an der Fort-
führung des Vergabeverfahrens gegeneinander abzu-
wägen. Ergibt diese Abwägung ein Überwiegen der
nachteiligen Folgen einer einstweiligen Verfügung, ist
von ihrer Erlassung abzusehen. Die Auftraggeberin/
Der Auftraggeber und die Antragstellerin/der Antrag-
steller sind vom Absehen von der Erlassung einer
einstweiligen Verfügung zu verständigen.

(4) Mit der einstweiligen Verfügung können das
gesamte Vergabeverfahren oder einzelne Entschei-
dungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers bis zur
Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungssenates
über eine allfällige Nichtigerklärung vorübergehend
ausgesetzt oder sonstige geeignete Maßnahmen ange-
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ordnet werden. Dabei ist die jeweils gelindeste noch
zum Ziel führende vorläufige Maßnahme zu verfügen.

(5) In einer einstweiligen Verfügung ist die Zeit, für
welche die Verfügung getroffen wird, zu bestimmen.
Sie tritt nach Ablauf der bestimmten Zeit, spätestens
jedoch zwei Monate nach Antragstellung oder mit der
Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungssenates
über den Antrag auf Nichtigerklärung außer Kraft. Die
einstweilige Verfügung ist unverzüglich auf Antrag
oder von Amts wegen aufzuheben, sobald die Voraus-
setzungen, die zu ihrer Erlassung geführt haben, weg-
gefallen sind.

(6) Einstweilige Verfügungen sind sofort vollstreck-
bar.

(7) Anträgen auf Erlassung einer einstweiligen Ver-
fügung, die die Untersagung der Erteilung des Zu-
schlages oder die Unterlassung der Angebotsöffnung
begehren, kommt ab Zugang der Verständigung vom
Einlangen des Antrages bis zur Entscheidung über
den Antrag aufschiebende Wirkung zu. Der Unabhän-
gige Verwaltungssenat hat die betroffene Auftrag-
geberin/den betroffenen Auftraggeber vom Einlangen
eines Antrages auf eine derartige einstweilige Ver-
fügung unverzüglich zu verständigen. Die Auftrag-
geberin/Der Auftraggeber darf bei sonstiger Nichtig-
keit den Zuschlag bis zur Entscheidung über den
Antrag oder bis zur Mitteilung, dass vom Erlass einer
einstweiligen Verfügung gemäß Abs. 3 abgesehen
wurde, nicht erteilen oder die Angebote eröffnen. Der
Unabhängige Verwaltungssenat hat in der Verständi-
gung an die Auftraggeberin/den Auftraggeber vom
Einlangen eines Antrages auf einstweilige Verfügung
auf die Rechtsfolgen der Antragstellung hinzuweisen.

§ 13
Mündliche Verhandlung

(1) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat auf An-
trag, oder, wenn er dies für erforderlich hält, von Amts
wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung
durchzuführen.

(2) Die Verhandlung kann entfallen, wenn
1. der Nachprüfungsantrag zurückzuweisen ist oder
2. bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass die

bekämpfte Entscheidung für nichtig oder rechts-
widrig zu erklären ist, oder

3. Anträge gemäß § 11 Abs. 1 ohne weiteres Verfah-
ren abzuweisen sind.

(3) Im Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen
Verfügung ist keine öffentliche mündliche Verhand-
lung durchzuführen.

(4) Die Antragstellerin/Der Antragsteller hat die
Durchführung einer Verhandlung im Nachprüfungs-
antrag zu beantragen. Der Auftraggeberin/Dem Auf-
traggeber sowie etwaigen Antragsgegnerinnen/
Antragsgegnern ist Gelegenheit zu geben, binnen an-
gemessener, eine Woche nicht übersteigender Frist
einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu
stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhand-
lung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien
zurückgezogen werden.

(5) Der Unabhängige Verwaltungssenat kann unge-
achtet eines Parteiantrages von einer Verhandlung ab-
sehen, wenn er einen verfahrensrechtlichen Bescheid
zu erlassen hat, die Akten erkennen lassen, dass die
mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Sache
nicht erwarten lässt und dem nicht Artikel 6 Abs. 1 der
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, entgegensteht.

§ 14
Nichtigerklärung von Entscheidungen

(1) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat eine im
Zuge eines Vergabeverfahrens ergangene Entschei-
dung einer Auftraggeberin/eines Auftraggebers für
nichtig zu erklären, wenn sie 
1. im Widerspruch zu Vorschriften im Bereich des

öffentlichen Auftragswesens steht und
2. für den Ausgang des Vergabeverfahrens von

wesentlichem Einfluss ist.
(2) Als Nichtigerklärung rechtswidriger Entschei-

dungen kommt insbesondere auch die Streichung von
für Unternehmerinnen/Unternehmer diskriminieren-
den Anforderungen hinsichtlich technischer Leis-
tungsmerkmale sowie hinsichtlich der wirtschaftlichen
oder finanziellen Leistungsfähigkeit in den Ausschrei-
bungsunterlagen oder in jedem sonstigen Dokument
des Vergabeverfahrens in Betracht.

§ 15
Feststellung von Rechtsverstößen

(1) Nach erfolgtem Zuschlag oder nach erfolgtem
Widerruf einer Ausschreibung hat der Unabhängige
Verwaltungssenat unter den Voraussetzungen des
§ 14 Abs. 1 auf Antrag lediglich festzustellen, ob der
behauptete Rechtsverstoß vorliegt oder nicht.

(2) Wird ein Bescheid des Unabhängigen Verwal-
tungssenates vom Verfassungs- oder Verwaltungsge-
richtshof aufgehoben und wurde vor der Entscheidung
des Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshofes der
Zuschlag erteilt oder das Vergabeverfahren wider-
rufen, hat der Unabhängige Verwaltungssenat unter
Zugrundelegung der von den Gerichtshöfen des
öffentlichen Rechts vertretenen Rechtsanschauung
lediglich festzustellen, ob die angefochtene Entschei-
dung der Auftraggeberin/des Auftraggebers rechts-
widrig war.

§ 16
Entscheidungsfristen

(1) Über Anträge auf Erlassung einer einstweiligen
Verfügung ist unverzüglich, längstens jedoch binnen
einer Woche nach Einlangen des Antrages zu ent-
scheiden.

(2) Über Anträge auf Nichtigerklärung von Ent-
scheidungen ist – unbeschadet des Abs. 3 – spätestens
zwei Monate nach Einlangen des Antrages zu ent-
scheiden.

(3) Über Anträge auf Nichtigerklärung von Ent-
scheidungen einer Auftraggeberin/eines Auftragge-
bers betreffend ein Verhandlungsverfahren ohne vor-
herige Bekanntmachung aus dringlichen zwingenden
Gründen oder ein beschleunigtes Verfahren bei Dring-
lichkeit ist spätestens sechs Wochen nach Einlangen
des Antrages zu entscheiden, sofern der Unabhängige
Verwaltungssenat in diesem Nachprüfungsverfahren
eine einstweilige Verfügung erlassen hat.

§ 17
Mutwillensstrafen

Im Nachprüfungsverfahren beträgt die Höchst-
grenze für Mutwillensstrafen (§ 35 AVG) 1 Prozent des
geschätzten Auftragswertes, höchstens jedoch 60.000
Euro.

§ 18
Gebühren

(1) Für Anträge gemäß den §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 12
Abs. 1 und 15 Abs. 1 sowie für Anträge auf Teilnahme



9 LGBl., Stück 12, Nr. 43, ausgegeben am 30. Juni 2003 249

am Nachprüfungsverfahren nach § 6 Abs. 2 und 4 ist
von der Antragstellerin/dem Antragsteller eine
Pauschalgebühr zu entrichten.

(2) Die Höhe der zu entrichtenden Gebühren be-
stimmt sich nach der Art des durchgeführten Vergabe-
verfahrens und ist durch Verordnung der Landesregie-
rung festzulegen. Die Höhe der Sätze richtet sich nach
den in der Verordnung der Bundesregierung betref-
fend die Gebühren für die Inanspruchnahme des
Bundesvergabeamtes, BGBl. II Nr. 324/2002, festge-
legten Tarifen. Die Gebührensätze sind entsprechend
anzupassen, falls es der mit der Vollziehung dieses
Gesetzes verbundene Personal- und Sachaufwand zur
Deckung der Kosten der Rechtsschutzeinrichtung er-
fordert.

(3) Für Anträge auf Teilnahme gemäß § 6 Abs. 2 und
4 ist eine Pauschalgebühr in der Höhe von 50 % von
den im Nachprüfungsverfahren erhobenen Sätzen
festzulegen.

(4) Die Gebühr ist durch Einzahlung mittels Erlag-
schein bei Antragstellung zu entrichten. Nach Maß-
gabe der beim Unabhängigen Verwaltungssenat be-
stehenden Möglichkeiten kann die Bezahlung auch
durch Barzahlung, mittels Bankomatkarte oder Kredit-
karte erfolgen.

(5) Vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat
obsiegende Antragstellerinnen/Antragsteller haben
gegen die Antragsgegnerin/den Antragsgegner An-
spruch auf Ersatz der entrichteten Gebühren. Im Falle
eines teilweisen Obsiegens hat die Antragstellerin/der
Antragsteller nur Anspruch auf Ersatz jenes Teiles der
Gebühren, der dem Ausmaß des Obsiegens entspricht.

(6) Die Verwaltung dieser Gebühr obliegt dem
Unabhängigen Verwaltungssenat. Die Gebühr fließt
dem Land zu.

§ 19
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richt-
linien:
1. Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezem-

ber 1989 zur Koordinierung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften für die Anwendung der Nach-
prüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffent-
licher Liefer- und Bauaufträge (Rechtsmittelricht-
linie), ABl. Nr. L 395 vom 30. Dezember 1989, in der
Fassung von Art. 41 der Richtlinie 92/50/EWG;

2. Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25. Februar
1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften für die Anwendung der Gemein-
schaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-,
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunika-
tionssektor (Sektorenrechtsmittelrichtlinie), ABl.
Nr. L 76 vom 23. März 1992.

§ 20

Schlussbestimmungen

(1) Dieses Landesgesetz tritt mit dem auf die Kund-
machung folgenden Monatsersten, das ist der 1. Juli
2003, in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz vom 9. Juni
1998, mit dem Vorschriften über die Vergabe öffent-
licher Aufträge erlassen werden (Steiermärkisches
Vergabegesetz 1998 – StVergG), LGBl. Nr. 74/1998 in
der Fassung der letzten Novelle LGBl.Nr. 94/2002, mit
Ausnahme des § 102 Abs. 1, außer Kraft.

(2) (Verfassungsbestimmung) § 102 Abs. 1 des in
Abs. 1 zweiter Satz zitierten Gesetzes tritt gleichzeitig
außer Kraft.

(3) Vergabeverfahren, die vor dem Inkrafttreten
dieses Landesgesetzes durch einen nach außen in
Erscheinung tretenden Akt der Auftraggeberin/des
Auftraggebers eingeleitet oder beim Unabhängigen
Verwaltungssenat anhängig wurden, unterliegen hin-
sichtlich der Nachprüfung weiterhin den Bestimmun-
gen des 5. Teiles des Steiermärkischen Vergabegeset-
zes 1998, LGBl. Nr. 74/1998 in der Fassung der letzten
Novelle LGBl. Nr. 94/2002. Nach einer Aufhebung
eines Bescheides des Vergabekontrollsenates oder des
Unabhängigen Verwaltungssenates durch den Ver-
fassungs- oder Verwaltungsgerichtshof, die nach dem
Inkrafttreten dieses Landesgesetzes erfolgt, ist das
Verfahren jedoch nach den Bestimmungen dieses
Landesgesetzes fortzuführen. Bei Inkrafttreten dieses
Landesgesetzes beim Unabhängigen Verwaltungsse-
nat anhängige, jedoch ausgesetzte Verfahren und Ver-
fahren, in denen gemäß § 38 a AVG ein Antrag auf Fäl-
lung einer Vorabentscheidung gestellt wurde, die bis
zum Inkrafttreten dieses Landesgesetzes noch nicht
eingelangt ist, sind nach Entscheidung der Vorfrage
oder nach Einlangen der Vorabentscheidung nach den
Bestimmungen dieses Landesgesetzes fortzuführen.

Anlage zu § 10 Abs. 1
Fristen zur Einbringung von Nachprüfungsanträgen vor Zuschlagserteilung

I. Oberschwellenbereich

Verfahrensart bekämpfte Entscheidung Frist
Berechnung der Frist

ab/vor/bis/nach

1. offenes Verfahren Ausschreibung spätestens 14 Tage, vor Ablauf der Angebotsfrist
im beschleunigten
Verfahren
spätestens 7 Tage

sonstige Festlegungen innerhalb von 14 Tagen, ab Kenntnis oder ab dem
des Auftraggebers im beschleunigten Zeitpunkt, ab dem Kenntnis
während Verfahren erlangt hätte werden können
der Angebotsfrist innerhalb von 7 Tagen

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
der Zuschlagsentscheidung
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Verfahrensart bekämpfte Entscheidung Frist
Berechnung der Frist

ab/vor/bis/nach

2. nicht offenes Ver- Ausschreibung spätestens 7 Tage, im vor Ende
fahren mit vorheriger beschleunigten Ver- der Bewerbungsfrist
Bekanntmachung fahren spätestens 3 Tage

Bewerberauswahl innerhalb von 14 Tagen, nach Mitteilung
im beschleunigten der Bewerberauswahl
Verfahren
innerhalb von 7 Tagen

Aufforderung innerhalb von 14 Tagen, nach Zugang
zur Angebotsabgabe im beschleunigten Ver- der Aufforderung

fahren bei Vorinfor-
mation innerhalb von
7 Tagen, im beschleu-
nigten Verfahren bei
Dringlichkeit innerhalb
von 3 Tagen

sonstige Festlegungen innerhalb von 14 Tagen, ab Kenntnis oder ab dem
während der im beschleunigten Ver- Zeitpunkt, ab dem Kenntnis
Angebotsfrist fahren bei Vorinfor- erlangt hätte werden können

mation innerhalb von
7 Tagen, im beschleu-
nigten Verfahren bei
Dringlichkeit innerhalb
von 3 Tagen

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
der Zuschlagsentscheidung

3. Verhandlungs- Ausschreibung spätestens 7 Tage, vor Ende 
verfahren mit im beschleunigten der Bewerbungsfrist
vorheriger Verfahren 
Bekanntmachung jedenfalls 3 Tage

Bewerberauswahl innerhalb von 14 Tagen, nach Mitteilung
im beschleunigten der Bewerberauswahl
Verfahren innerhalb
von 7 Tagen 

Aufforderung spätestens 14 Tage, nach Zugang
zur Angebotsabgabe im beschleunigten der Aufforderung

Verfahren spätestens
7 Tage 

sonstige Festlegungen innerhalb von 14 Tagen, ab Kenntnis oder ab dem
während der Verhand- im beschleunigten Zeitpunkt, ab dem Kenntnis
lungsphase bzw. Verfahren erlangt hätte werden können
der Angebotsfrist innerhalb von 7 Tagen

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
der Zuschlagsentscheidung

4. Verhandlungs- Aufforderung innerhalb von 14 Tagen, nach Zugang
verfahren ohne zur Angebotsabgabe im beschleunigten der Aufforderung
vorherige Verfahren 
Bekanntmachung innerhalb von 7 Tagen 

sonstige Festlegungen innerhalb von 14 Tagen, ab Kenntnis oder ab dem
während der Verhand- im beschleunigten Zeitpunkt, ab dem Kenntnis
lungsphase bzw. wäh- Verfahren erlangt hätte werden können
rend der Angebotsfrist innerhalb von 7 Tagen

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
der Zuschlagsentscheidung
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Verfahrensart bekämpfte Entscheidung Frist
Berechnung der Frist

ab/vor/bis/nach

5. offener Wettbewerb Ausschreibung spätestens 14 Tage vor Ablauf der Frist
mit Verhandlungs- zur Vorlage
verfahren der Wettbewerbsarbeiten

Einladung des innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Entscheidung
Wettbewerbsgewinners des Auslobers, welcher oder
oder der Wettbewerbs- welche Wettbewerbs-
gewinner gewinner zur Teilnahme am

Verhandlungsverfahren auf-
gefordert wird bzw. werden

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
bei mehreren der Zuschlagsentscheidung
Wettbewerbsgewinnern

6. nicht offener Wett- Ausschreibung spätestens 14 Tage vor Ablauf der Frist
bewerb mit Verhand- zur Vorlage
lungsverfahren der Wettbewerbsarbeiten

Bewerberauswahl innerhalb von 14 Tagen ab Bekanntgabe der Auswahl

Einladung des innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Entscheidung
Wettbewerbsgewinners des Auslobers, welcher oder
oder der Wettbewerbs- welche Wettbewerbs-
gewinner gewinner zur Teilnahme am

Verhandlungsverfahren auf-
gefordert wird bzw. werden 

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe 
bei mehreren der Zuschlagsentscheidung
Wettbewerbsgewinnern

7. Prüfsystem Ablehnung des Antrags innerhalb von 14 Tagen ab Bekanntgabe der
auf Aufnahme sowie Ablehnung bzw.
Aberkennung der Aberkennung
der Qualifikation

8. Aufruf zum Wett- Ausschreibung innerhalb von 28 Tagen nach Veröffentlichung
bewerb durch regel-

Durchführung innerhalb der Fristen gemäß Z. 2
mäßige Bekannt-

eines nicht offenen 
machung

Verfahrens

Durchführung eines innerhalb der Fristen gemäß Z. 4
Verhandlungsverfahrens
ohne vorherige
Bekanntmachung

9. alle Verfahrensarten Unterlassung einer nach unverzüglich ab Kenntnis, jedoch längstens
den Vorschriften im bis zur Zuschlagserteilung
Bereich des öffentlichen
Auftragswesens 
(Artikel 14 b Abs. 1 und 5
B-VG) erforderlichen
Bekanntmachung 
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II. Unterschwellenbereich

Verfahrensart bekämpfte Entscheidung Frist
Berechnung der Frist

ab/vor/bis/nach

1. offenes Verfahren Ausschreibung spätestens 10 Tage, vor Ablauf der Angebotsfrist
im beschleunigten
Verfahren 7 Tage

sonstige Festlegungen innerhalb von 7 Tagen, ab Kenntnis oder ab dem 
des Auftraggebers im beschleunigten Zeitpunkt, ab dem Kenntnis
während der Verfahren innerhalb erlangt hätte werden können
Angebotsfrist von 3 Tagen

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
der Zuschlagsentscheidung

2. nicht offenes Ver- Ausschreibung spätestens 7 Tage, vor Ende der Bewerbungsfrist
fahren mit vorheriger im beschleunigten
Bekanntmachung Verfahren 3 Tage

Bewerberauswahl innerhalb von 7 Tagen, nach Mitteilung
im beschleunigten der Bewerberauswahl
Verfahren innerhalb
von 3 Tagen 

Aufforderung zur innerhalb von 10 Tagen, nach Zugang
Angebotsabgabe im beschleunigten der Aufforderung

Verfahren innerhalb
von 3 Tagen

sonstige Festlegungen innerhalb von 10 Tagen, ab Kenntnis oder ab dem
während im beschleunigten Zeitpunkt, ab dem Kenntnis
der Angebotsfrist Verfahren innerhalb erlangt hätte werden können

von 3 Tagen

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
der Zuschlagsentscheidung

3. nicht offenes Bewerberauswahl innerhalb von 7 Tagen, nach Mitteilung
Verfahren im beschleunigten der Bewerberauswahl
ohne vorherige Verfahren
Bekanntmachung innerhalb von 3 Tagen

Aufforderung innerhalb von 10 Tagen, nach Zugang
zur Angebotsabgabe im beschleunigten der Aufforderung

Verfahren
innerhalb von 3 Tagen

sonstige Festlegungen innerhalb von 10 Tagen, ab Kenntnis oder ab dem
des Auftraggebers im beschleunigten Zeitpunkt, ab dem Kenntnis
während der Verfahren erlangt hätte werden können
Angebotsfrist innerhalb von 3 Tagen

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
der Zuschlagsentscheidung

4. Verhandlungsver- Ausschreibung spätestens 7 Tage, vor Ende der Bewerbungsfrist
fahren mit vorheriger im beschleunigten
Bekanntmachung Verfahren 3 Tage

Bewerberauswahl innerhalb von 7 Tagen, nach Mitteilung
im beschleunigten der Bewerberauswahl
Verfahren
innerhalb von 3 Tagen

Aufforderung innerhalb von 10 Tagen, nach Zugang
zur Angebotsabgabe im beschleunigten der Aufforderung

Verfahren innerhalb
von 3 Tagen

sonstige Festlegungen innerhalb von 10 Tagen, ab Kenntnis oder ab dem
während im beschleunigten Zeitpunkt, ab dem Kenntnis
der Verhandlungsphase Verfahren erlangt hätte werden können

innerhalb von 3 Tagen

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
der Zuschlagsentscheidung
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Verfahrensart bekämpfte Entscheidung Frist
Berechnung der Frist

ab/vor/bis/nach

5. Verhandlungs- Bewerberauswahl innerhalb von 7 Tagen, nach Mitteilung
verfahren ohne im beschleunigten der Bewerberauswahl
vorherige Verfahren
Bekanntmachung innerhalb von 3 Tagen

Aufforderung innerhalb von 10 Tagen, nach Zugang
zur Angebotsabgabe im beschleunigten der Aufforderung

Verfahren
innerhalb von 3 Tagen

sonstige Festlegungen innerhalb von 10 Tagen, ab Kenntnis oder ab dem
des Auftraggebers im beschleunigten Zeitpunkt, ab dem Kenntnis
während der Verfahren erlangt hätte werden können
Verhandlungsphase innerhalb von 3 Tagen

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
der Zuschlagsentscheidung

6. offener Wettbewerb Ausschreibung spätestens 10 Tage vor Ablauf der Frist
mit Verhandlungs- zur Vorlage der
verfahren Wettbewerbsarbeiten

Einladung des innerhalb von 10 Tagen ab Zugang der Entscheidung
Wettbewerbsgewinners des Auslobers, welcher oder
oder der welche Wettbewerbsgewinner
Wettbewerbsgewinner zur Teilnahme am Verhand-

lungsverfahren aufgefordert
wird bzw. werden 

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
bei mehreren der Zuschlagsentscheidung
Wettbewerbsgewinnern

7. nicht offener Wett- Ausschreibung spätestens 10 Tage vor Ablauf der Frist  
bewerb mit Ver zur Vorlage
handlungsverfahren der Wettbewerbsarbeiten

Bewerberauswahl innerhalb von 10 Tagen ab Bekanntgabe der Auswahl

Einladung des innerhalb von 10 Tagen ab Zugang der Entscheidung
Wettbewerbsgewinners des Auslobers, welcher oder
oder der welche Wettbewerbsgewinner
Wettbewerbsgewinner zur Teilnahme am Verhand-

lungsverfahren aufgefordert
wird bzw. werden

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
bei mehreren der Zuschlagsentscheidung
Wettbewerbsgewinnern

8. geladener Wett- Bewerberauswahl innerhalb von 10 Tagen ab Bekanntgabe der Auswahl
bewerb mit Verhand-

Einladung des innerhalb von 10 Tagen ab Zugang der Entscheidunglungsverfahren
Wettbewerbsgewinners des Auslobers, welcher oder
oder der welche Wettbewerbsgewinner
Wettbewerbsgewinner zur Teilnahme am Verhand-

lungsverfahren aufgefordert
wird bzw. werden

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
bei mehreren der Zuschlagsentscheidung
Wettbewerbsgewinnern

9. elektronische Auktion Ausschreibung innerhalb von 7 Tagen nach der Bekanntmachung

Nichtzulassung innerhalb von 3 Arbeitstagen
zur Teilnahme

Bewerberauswahl bei innerhalb von 3 Tagen nach Bekanntgabe
nicht offenen Auktionen der Auswahl

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
der Zuschlagsentscheidung
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Verfahrensart bekämpfte Entscheidung Frist
Berechnung der Frist

ab/vor/bis/nach

10. Rahmen- Entscheidungen inner- innerhalb der für das betreffende Verfahren genannten
vereinbarung halb des zum Abschluss Fristen gemäß Z. 1 und 2 (jeweils ohne Frist hinsichtlich

der Rahmenvereinbarung der Zuschlagsentscheidung), Z. 3, Z. 4 (hinsichtlich
führenden Verfahrens Ausschreibung und Bewerberauswahl) sowie Z. 8

(ohne Frist hinsichtlich Zuschlagsentscheidung)

Auswahl der Partei oder innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe
der Parteien, mit der der Auswahl
bzw. denen die 
Rahmenvereinbarung
geschlossen werden soll

Zuschlagsentscheidung innerhalb der Stillhaltefrist nach Bekanntgabe
bei einer Rahmenverein- der Zuschlagsentscheidung
barung, die mit mehreren
Unternehmen
abgeschlossen wurde,
nach erneutem Aufruf
zum Wettbewerb

11. Direktvergabe Wahl des unverzüglich ab Kenntnis, jedoch längstens
Vergabeverfahrens bis zur Zuschlagserteilung

12. alle Verfahrensarten Unterlassung einer nach unverzüglich ab Kenntnis, jedoch längstens
den Vorschriften im bis zur Zuschlagserteilung
Bereich des öffentlichen
Auftragswesens 
(Artikel 14b Abs. 1 und 5 
B-VG) erforderlichen
Bekanntmachung

Landeshauptmann Erster Landeshauptmannstellvertreter
K l a s n i c V o v e s

44.

Gesetz vom 25. März 2003, mit dem das
Steiermärkische Pflichtschulerhaltungsgesetz

geändert wird

Der Steiermärkische Landtag hat in Ausführung
des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes, BGBl.
Nr. 163/1955, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. I Nr. 135/1998, beschlossen:

Das Steiermärkische Pflichtschulerhaltungsgesetz
1970, LGBl. Nr. 70, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 90/
1999, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 1 wird nachfolgender § 1 a eingefügt:

„§ 1 a
Verweise

(1) Verweise in diesem Gesetz auf andere Landes-
gesetze sind als Verweise auf die jeweils geltende
Fassung zu verstehen.

(2) Verweise in diesem Gesetz auf Bundesgesetze
sind als Verweise auf folgende Fassungen zu verste-
hen:

1. Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, BGBl.
Nr. 163/1955, in der Fassung BGBl. I Nr. 135/1998;

2. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991,
BGBl. Nr. 51, in der Fassung BGBl. I Nr. 137/2001;

3. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, in der Fas-
sung BGBl. I Nr. 75/2001;

4. Eisenbahnenteignungsgesetz 1954, BGBl. Nr. 71, in
der Fassung BGBl. I Nr. 191/1999.“

2. Im § 35 a Abs. 3 entfällt der bisherige zweite Satz
und folgender zweiter bis fünfter Satz werden ange-
fügt:

„Die gesetzlichen Schulerhalter haben bis 31. Dezem-
ber jeden Jahres die voraussichtlichen Kosten für das
Pflege- und Hilfspersonal den beitragspflichtigen
Gemeinden und dem Land für das laufende Schuljahr
vorzuschreiben und bis zum 30. September die Kosten
des abgelaufenen Schuljahres abzurechnen. Der Bei-
trag ist von den beitragspflichtigen Gemeinden und
vom Land in zwei gleichen, jeweils bis zum 15. Fe-
bruar und 15. Juni fälligen Teilbeträgen an den Schul-
erhalter zu entrichten. Spätestens bis zum 31. Dezem-
ber des abgelaufenen Schuljahres ist die Zahlung ab-
zuwickeln. Im Übrigen ist § 37 des Steiermärkischen
Pflichtschulerhaltungsgesetzes sinngemäß anzuwen-
den.“
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3. Im § 39 Abs. 2 wird die Wendung „mit dem Gesetz
über den Landesvoranschlag“ durch die Wendung
„mit dem Landesvoranschlag“ ersetzt.

4. § 46 Abs. 6 lautet:

„(6) Die Mitglieder der in den vorstehenden Abs. 1
bis 4 genannten Ausschüssen müssen das aktive und
passive Wahlrecht nach den Bestimmungen der
jeweils geltenden Gemeindewahlordnung besitzen.“

5. Abschnitt IX samt Überschrift entfällt.

6. § 56 Abs. 3 entfällt.

7. Nach § 56 wird folgender § 57 mit Überschrift an-
gefügt:

„§ 57
Inkrafttreten von Novellen

Die Neufassung bzw. Änderung der §§ 1a, 39 Abs. 2,
46 Abs. 6 sowie die Aufhebung des Abschnitt IX und
des § 56 Abs. 3 durch die Novelle LGBl. Nr. 44/2003
treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das
ist der 1. Juli 2003, in Kraft. Die Änderung des § 35 a
Abs. 3 tritt mit 1. September 2003 in Kraft.“

Landeshauptmann Landesrat
K l a s n i c E d l i n g e r

45.

Gesetz vom 25. März 2003, mit dem das Landes-
Gleichbehandlungsgesetz – L-GBG geändert

wird

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen:

Das Gesetz über die Gleichbehandlung von Frauen
und Männern und über die Förderung von Frauen im
Bereich des Landes, der Gemeinden und Gemeinde-
verbände, LGBl. Nr. 63/1997, zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 74/2001, wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis lauten die Einträge zu Ab-
schnitt VI:
„§ 42 Verweisung auf andere Gesetze
§ 42 a Gemeinschaftsrecht
§ 43 Inkrafttreten
§ 43a Inkrafttreten von Novellen
§ 43 b Auflegen der Vorschrift
§ 44 Übergangsbestimmungen
§ 45 Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden“

2. In § 2 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1 a ein-
gefügt:

„(1 a) Eine Diskriminierung nach Abs. 1 liegt ins-
besondere auch vor, wenn dem Anschein nach neu-
trale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren einen
wesentlich höheren Anteil der Angehörigen eines
Geschlechtes benachteiligen, es sei denn, die betref-
fenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind

angemessen und notwendig und sind durch nicht auf
das Geschlecht bezogene sachliche Gründe gerecht-
fertigt (mittelbare Diskriminierung).“

3. § 6 Abs. 3 lautet:

„(3) Ausschreibungen sind vor Kundmachung der
(dem) zuständigen Gleichbehandlungsbeauftragten
zu übermitteln.“

4. In § 7 Abs. 1 Z. 1 wird das Wort „oder“ durch
einen Beistrich ersetzt; die bisherige Z. 2 erhält die
Bezeichnung Z. 3 und es wird folgende Z. 2 eingefügt:
„2. durch Dritte sexuell belästigt wird oder“

5. Im § 17 Abs. 2 wird das Zitat „§ 7 Abs. 1 Z. 2“
durch das Zitat „§ 7 Abs. 1 Z. 3„ ersetzt.

6. In § 19 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1 a einge-
fügt:

„(1 a) Wenn vor einem Gericht ein Anspruch nach
§§ 10 bis 16 geltend gemacht wird und Tatsachen
glaubhaft gemacht werden, die das Vorliegen einer
unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung ver-
muten lassen, obliegt es dem Dienstgeber zu bewei-
sen, dass keine Diskriminierung vorgelegen hat
(Beweislastumkehr).“

7. Dem § 27 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Die §§ 45 und 46 AVG sind jedoch mit der
Maßgabe anzuwenden, dass die Bedienstete (der
Bedienstete), die (der) eine ihr (ihm) zugefügte Diskri-
minierung gemäß §§ 3 und 7 oder eine Verletzung des
Frauenförderungsgebotes gemäß §§ 35 bis 37 be-
hauptet, diesen Umstand lediglich glaubhaft zu
machen hat. Die Vertreterin (der Vertreter) des Dienst-
gebers hat in diesem Fall darzulegen, dass 
1. nicht auf das Geschlecht bezogene Gründe für die

unterschiedliche Behandlung maßgebend waren
oder

2. das Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für
die Personalmaßnahme war oder ist.“

8. Im § 29 Abs. 1 wird nach Z. 3 folgende Z. 3 a ein-
gefügt:
„3 a. ist berechtigt zu Entwürfen von Gesetzen und

Verordnungen des Landes, die Angelegenheiten
der Gleichbehandlung und Frauenförderung im
öffentlichen Dienst berühren, im Begutachtungs-
verfahren eine Stellungnahme abzugeben,“

9. Im § 29 Abs. 1 Z. 5, § 41 Abs. 1 und Abs. 3 wird die
Wortfolge „jedes zweiten Jahres“ durch die Wortfolge
„jedes dritten Jahres“ ersetzt.

10. § 41 Abs. 2 lautet:

„(2) Der (Die) Gleichbehandlungsbeauftragte des
Landes und der Gemeinden hat der Landesregierung
bis zum 31. März jedes dritten Jahres über den Stand
der Verwirklichung der Gleichbehandlung und der
Frauenförderung in den beiden jeweils vorangegan-
genen Kalenderjahren zu berichten.“
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11. Im § 41 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3 a ein-
gefügt:

„(3 a) Der (Die) Gleichbehandlungsbeauftragte der
Landeshauptstadt Graz hat dem Stadtsenat bis zum
31. März jedes dritten Jahres über den Stand der Ver-
wirklichung der Gleichbehandlung und der Frauen-
förderung in den drei jeweils vorangegangenen Kalen-
derjahren zu berichten. Eine Berichtspflicht an die
Landesregierung gemäß Abs. 2 besteht für die Gleich-
behandlungsbeauftragte (den Gleichbehandlungs-
beauftragten) der Landeshauptstadt Graz nicht.“

12. Nach § 42 wird folgender § 42 a eingefügt:

„42 a
Gemeinschaftsrecht

Mit diesem Gesetz werden folgende Richtlinien und
Empfehlungen der Europäischen Gemeinschaft umge-
setzt:
1. die Richtlinie des Rates vom 10. Februar 1975 zur

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Anwendung des Grundsatzes des
gleichen Entgelts für Männer und Frauen, 75/117/
EWG, Abl. Nr. L 45 vom 19. Februar 1975, S. 19
(Lohngleichheitsrichtlinie),

2. die Richtlinie des Rates vom 9. Februar 1976 zur
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleich-
behandlung von Männern und Frauen hinsichtlich
des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung
und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf
die Arbeitsbedingungen, 76/207/EWG, Abl. Nr.
L 39 vom 14. Februar 1976, S. 40 (Gleichbehand-
lungsrichtlinie),

3. die Richtlinie des Rates vom 15. Dezember 1998
über die Beweislast bei Diskriminierung auf Grund
des Geschlechtes, 97/80/EG, Abl. Nr. L 14 vom
20. Jänner 1998, S. 6,

4. die Empfehlung des Rates vom 13. Dezember 1984
zur Förderung positiver Maßnahmen für Frauen,
84/635/EWG, Abl. Nr. L 331 vom 19. Dezember
1984, S. 34 und

5. die Empfehlung der Kommission vom 27. Novem-
ber 1991 zum Schutz der Würde von Frauen und
Männern am Arbeitsplatz, 92/131/EWG, Abl. Nr.
L 49 vom 28. Februar 1994, S. 248.“

13. § 43 a wird zu Abs. 1.

14. Dem § 43 a Abs. 1 wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) Die Änderung des Inhaltsverzeichnisses sowie
die Einfügung bzw. Änderung der §§ 2 Abs. 1 a, 6
Abs. 3, 7 Abs. 1, 17 Abs. 2, 19 Abs. 1 a, 27 Abs. 5, 29
Abs. 1 Z. 3 a, 41 Abs. 1, 2 und 3 a, 42 a und 43 b in der
Fassung LGBl. Nr. 45/2003 treten mit dem der Kund-
machung folgenden Monatsersten, das ist der 1. Juli
2003, in Kraft.“

15. Nach § 43 a wird folgender § 43 b eingefügt:

„§ 43 b
Auflegen der Vorschrift

In jeder Dienststelle des Landes, der Gemeinden
und Gemeindeverbände ist an geeigneter, für die
Bediensteten leicht zugänglicher Stelle das Landes-
Gleichbehandlungsgesetz aufzulegen.“

Landeshauptmann Landesrat
K l a s n i c S c h ü t z e n h ö f e r

46.

Verordnung der Steiermärkischen Landes-
regierung vom 2. Juni 2003 über die Fest-
setzung der Verwendungszulage gemäß § 269
Landes-Dienstrecht und Besoldungsrecht, LGBl.

Nr. 29/2003 

Auf Grund des § 269 Abs. 4 Landes-Dienstrecht
und Besoldungsrecht (L-DBR) in der Fassung LGBl.
Nr. 29/2003 wird verordnet: 

§ 1

(1) Die monatliche Verwendungszulage gemäß
§ 269 Abs. 1 Z 3 L-DBR beträgt für 
1. den Landesamtsdirektor/

die Landesamtsdirektorin . . . . . . . . . . . . . . 100 %
2. den Landesamtsdirektorstellvertreter/

die Landesamtsdirektorstellvertreterin . . . 80 %
3. den Landesbaudirektor/die Landesbau-

direktorin, den Leiter/die Leiterin der
Abteilung 5 des Amtes der Landesregie-
rung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 %

4. den Senatsvorsitzenden/die Senatsvorsit-
zende des Unabhängigen Verwaltungs-
senates, den Leiter/die Leiterin der Fach-
abteilung 4A des Amtes der Landesregie-
rung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 %

5. den Landtagsdirektor/die Landtagsdirek-
torin, den Leiter/die Leiterin der Abteilung
2, 9 und 15, den Leiter/die Leiterin der
Fachabteilung 1B, 3A, 4B, 6B, 7A, 7B, 7C,
8A, 8B, 8C, 10A, 11A, 13A, 17A, 17B, 17C,
18A, 18B, 18C, 18D und 19A des Amtes der
Landesregierung, den Leiter/der Leiterin
der Bezirkshauptmannschaft Bruck an
der Mur, Deutschlandsberg, Feldbach,
Graz-Umgebung, Hartberg, Judenburg,
Leibnitz, Leoben, Liezen, Mürzzuschlag, 
Voitsberg und Weiz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 %

6. den Leiter/die Leiterin der Fachabtei-
lung 1A, 6A, 6C, 10B, 10C, 10D, 11B, 12A,
12C, 13B, 14A, 14B, 14C, 19B, 19C und 19D
des Amtes der Landesregierung, den Lei-
ter/der Leiterin der Bezirkhauptmann-
schaft Fürstenfeld, Knittelfeld, Murau
und Radkersburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 %

7. den Leiter/die Leiterin der Fachabtei-
lung 1C, 1D, 3B, 3C, 12B, 13C, 16A und
16B des Amtes der Landesregierung den
Leiter/die Leiterin einer Baubezirks-
leitung, den Amtsvorstand/die Amtsvor-
ständin der Agrarbezirksbehörde für
Steiermark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %

8. den Leiter/die Leiterin einer politischen
Expositur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 %

9. den Leiter/die Leiterin der Heilpädagogi-
schen Station, den Leiter/die Leiterin des
Förderzentrums des Landes Steiermark für
hörgeschädigte Kinder und Jugendliche,
den Direktor/die Direktorin eines Landes-
jugendheimes, den Direktor/die Direktorin
des Ausbildungszentrums des Landes
Steiermark für behinderte Jugendliche,
den Leiter/die Leiterin der Landesforste  . 30 %,
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10. den Leiter/die Leiterin der Feuerwehr- und
Zivilschutzschule Steiermark, den Leiter/
die Leiterin des Volksbildungsheimes
Retzhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %

11. den Leiter/die Leiterin des Schülerheimes
der Landesberufsschule Fürstenfeld  . . . . . 23 %

12. den Leiter/die Leiterin der Landesforst-
gärten, den Leiter/die Leiterin eines
Jugendhauses, den Verwaltungsdirek-
tor/die Verwaltungsdirektorin eines Lan-
desaltenpflegeheimes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %

des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der
Beamten/Beamtinnen der Allgemeinen Verwaltung.

(2) Ist eine Abteilung des Amtes der Landesregie-
rung in Fachabteilungen untergliedert, gebührt dem
Leiter/der Leiterin der Abteilung zusätzlich zur Ver-
wendungszulage als Leiter/Leiterin der Fachabteilung
gemäß Abs. 1 eine monatliche Verwendungszulage in
der Höhe von 10 Prozent des Gehaltes der Gehalts-
stufe 2 der Dienstklasse V der Beamten/Beamtinnen
der Allgemeinen Verwaltung.

(3) Die monatliche Verwendungszulage gemäß
§ 269 Abs. 1 Z. 3 L-DBR beträgt für den Stellvertre-
ter/die Stellvertreterin eines Leiters/einer Leiterin
gemäß Abs. 1 Z. 3 bis 7 20 Prozent der dem jeweiligen
Leiter/der jeweiligen Leiterin nach Abs. 1 gebühren-
den Verwendungszulage. Dem Stellvertreter/Der
Stellvertreterin des Gruppenleiters/der Gruppenleite-
rin der Abteilungsgruppe Landesamtsdirektion und
Landesbaudirektion gebührt eine Verwendungszu-
lage in der Höhe von 20 Prozent von 75 Prozent des
Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der
Beamten/Beamtinnen der Allgemeinen Verwaltung.

(4) Die Verwendungszulage gemäß § 269 Abs. 1 Z. 3
L-DBR beträgt 50 Prozent der in Abs. 3 festgesetzten
Höhe, wenn
1. der Stellvertreter/die Stellvertreterin anstelle einer

Beförderung in die Dienstklasse VIII der Verwen-
dungsgruppe A oder der Dienstklasse VII der Ver-
wendungsgruppe B eine finanzielle Abgeltung in
der Höhe des jeweiligen Unterschiedsbetrages zur
entsprechenden Gehaltsstufe der Dienstklasse VIII
der Verwendungsgruppe A oder der Dienstklasse
VII der Verwendungsgruppe B erhält oder 

2. der Stellvertreter/die Stellvertreterin ad personam
in die Dienstklasse VIII der Verwendungsgruppe A
oder in die Dienstklasse VII der Verwendungs-
gruppe B befördert wird oder wurde oder

3. der Beamte/die Beamtin einen besonders gewerte-
ten Dienstposten innehat.

(5) Übt ein Beamter/eine Beamtin mehrere Funktio-
nen aus, die einen Anspruch auf Verwendungszulage
nach Abs. 1 und 3 begründen, gebührt ausschließlich
die höhere Verwendungszulage.

§ 2

(1) Die monatliche Verwendungszulage gemäß
§ 269 Abs. 2 L-DBR beträgt für 
1. den ersten Sekretär/die erste Sekretärin

im Büro eines Mitgliedes der Steiermärki-
schen Landesregierung  . . . . . . . . . . . . . . . 60 %

2. den Sekretär/der Sekretärin der Verwen-
dungsgruppe A im Büro eines Mitgliedes
der Steiermärkischen Landesregierung,
den Sekretär/die Sekretärin der Verwen-

dungsgruppe A im Klubsekretariat eines
Landtagsklubs, den Beamten/die Beamtin
der Verwendungsgruppe A im Landes-
rechnungshof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 %

3. das Mitglied des Unabhängigen Verwal-
tungssenates  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 %

4. den Beamten/die Beamtin der Verwen-
dungsgruppe B im Büro eines Mitgliedes
der Steiermärkischen Landesregierung,
den Beamten/die Beamtin der Verwen-
dungsgruppe B im Klubsekretariat eines
Landtagsklubs, den Beamten/die Beamtin
der Verwendungsgruppe B im Landes-
rechnungshof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 %

5. den Kanzleileiter/die Kanzleileiterin in
der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der
Mur, Deutschlandsberg, Feldbach, Graz-
Umgebung, Hartberg, Judenburg, Leib-
nitz, Leoben, Liezen, Mürzzuschlag, Voits-
berg und Weiz, den Referatsleiter/die Re-
feratsleiterin in der Fachabteilung 4B des
Amtes der Landesregierung, den Beam-
ten/die Beamtin der Verwendungsgruppe
C im Büro eines Mitgliedes der Steiermär-
kischen Landesregierung, den Beamten/
die Beamtin der Verwendungsgruppe C im
Klubsekretariat eines Landtagsklubs, den
Beamten/die Beamtin der Verwendungs-
gruppe C im Landesrechnungshof  . . . . . . . 12 %

6. den Gemeindeprüfer/die Gemeindeprüfe-
rin der Verwendungsgruppe B in der Fach-
abteilung 7A des Amtes der Landesregie-
rung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 %

7. den Kanzleileiter/die Kanzleileiterin in der
Bezirkshauptmannschaft Fürstenfeld, Knit-
telfeld, Murau und Radkersburg  . . . . . . . . 10 %

8. den Lebensmittelinspektor/die Lebensmit-
telinspektorin der Fachabteilung 8B des
Amtes der Landesregierung oder einer Be-
zirkshauptmannschaft, den leitenden Sozi-
alarbeiter/die leitende Sozialarbeiterin in
einer Bezirkshauptmannschaft bei einer
Gesamtzahl ab neun systemisierten
Dienstposten des Gehobenen Dienstes der 
Sozialarbeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 %

9. den Leiter/die Leiterin einer Prüfgruppe im
Referat VI (Prüfungsstelle) der Fachabtei-
lung 4B des Amtes der Landesregierung,
den Straßenmeister/die Straßenmeisterin,
den Autobahnmeister/die Autobahnmeis-
terin, den Werkstättenleiter/die Werkstät-
tenleiterin des Maschinenbauhofes der
Fachabteilung 18D des Amtes der Landes-
regierung, den Leiter/die Leiterin der Zen-
tralwerkstätte einer Baubezirksleitung,
den Leiter/die Leiterin einer Autobahnzen-
tralwerkstätte, den Wirtschaftsführer/die
Wirtschaftsführerin (Verwalter/Verwalte-
rin) in einer land- und forstwirtschaftlichen
Fachschule oder in einem einer solchen
Schule angeschlossenen Wirtschaftsbe-
trieb, den Gemeindeprüfer/die Gemeinde-
prüferin der Verwendungsgruppe B in
einer Bezirkshauptmannschaft  . . . . . . . . . 8 %

10. den Sachbearbeiter/die Sachbearbeiterin
der Verwendungsgruppe B im Referat
„Personalverwaltung“ in der Abteilung 5
des Amtes der Landesregierung, den lei-
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tenden Sozialarbeiter/die leitende Sozial-
arbeiterin in einer Bezirkshauptmann-
schaft bei einer Gesamtzahl von fünf bis
acht systemisierten Dienstposten des Ge-
hobenen Dienstes der Sozialarbeit  . . . . . . 7 %

11. den Leiter/die Leiterin einer Arbeitsgruppe
im Referat I (Landeshaushaltsverrech-
nung), II (Bundesverrechnung), III (Be-
zugsverrechnung) und IV (Darlehensver-
rechnung) der Fachabteilung 4B des
Amtes der Landesregierung, den Kanzlei-
leiter/die Kanzleileiterin in einer politi-
schen Expositur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 %

12. den Gemeindeprüfer/die Gemeindeprüfe-
rin der Verwendungsgruppe C in einer Be-
zirkshauptmannschaft, den leitenden
Sozialarbeiter/die leitende Sozialarbeiterin
in einer Bezirkshauptmannschaft bei einer
Gesamtzahl bis vier systemisierten Dienst-
posten des Gehobenen Dienstes der
Sozialarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %

13. den Beamten/die Beamtin im Referat VI
(Prüfungsstelle) der Fachabteilung 4B des
Amtes der Landesregierung, der/die mit
Prüfungstätigkeiten betraut ist, den Be-
amten/die Beamtin der Verwendungs-
gruppe C, der/die Sachbearbeiter/Sach-
bearbeiterinnen für Wohnbeihilfen im
Wohnbeihilfen-Referat der Abteilung 15
des Amtes der Landesregierung prüft, den
Verwalter/die Verwalterin eines Jugend-
hauses in der Verwendungsgruppe C, den
Straßenmeisterassistenten/die Straßen-
meisterassistentin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 %

des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der
Beamten/Beamtinnen der Allgemeinen Verwaltung.

(2) Die monatliche Verwendungszulage gemäß
§ 269 Abs. 2 L-DBR beträgt für den Sekretär/die Se-
kretärin des Leiters/der Leiterin einer Abteilung oder
Fachabteilung des Amtes der Landesregierung gemäß
§ 1 Abs. 1 Z 3 bis 7, des Leiters/der Leiterin einer Be-
zirkshauptmannschaft, des Leiters/der Leiterin einer
politischen Expositur und des Amtsvorstandes/der
Amtsvorständin der Agrarbezirksbehörde für Steier-
mark 7 % des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V der Beamten/Beamtinnen der Allgemeinen
Verwaltung. Ausgenommen davon ist jener Beamte/
jene Beamtin, der/die

1. einen Dienstposten der Verwendungsgruppe B oder 

2. einen Dienstposten der Dienstklasse V der Verwen-
dungsgruppe C mit einer Verwendungszulage
gemäß § 269 Abs. 2 L-DBR

innehat.

(3) Die Verwendungszulage beträgt 50 Prozent der
in Abs. 2 festgesetzten Höhe, wenn der Beamte/die
Beamtin

1. anstelle einer Beförderung in die Dienstklasse V der
Verwendungsgruppe C eine finanzielle Abgeltung
in der Höhe des jeweiligen Unterschiedsbetrages
zur entsprechenden Gehaltsstufe der Dienstklasse
V der Verwendungsgruppe C erhält oder 

2. ad personam in die Dienstklasse V der Verwen-
dungsgruppe C befördert wird oder wurde oder

3. einen Dienstposten der Dienstklasse V in der Ver-
wendungsgruppe C innehat.

§ 3

(1) Die monatliche Verwendungszulage gemäß
§ 269 Abs. 2 L-DBR beträgt für:
1. den Datenbankadministrator/die Daten-

bankadministratorin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %
2. den Leiter/die Leiterin der SAP-Betriebs-

gruppe (CCC-Leiter/CCC-Leiterin), den
Systemtechniker/die Systemtechnikerin und
den Organisator/die Organisatorin für die
Leitung einer Gruppe mit mindestens vier
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen  . . . . . . . . . . . 45 %

3. den/die EDV-, den/die GIS- und den/die
SAP-Organisator/Organisatorin nach Ab-
schluss der Grundausbildung und der Pro-
grammierpraxis, nach Absolvierung der ob-
ligatorischen Ausbildung sowie nach einem
mindestens 18-monatigen Einsatz in der je-
weiligen EDV-, GIS- oder SAP-Organisa-
tion, den Systemtechniker/die Systemtech-
nikerin nach Abschluss der Grundausbil-
dung und der Programmierpraxis, nach Ab-
solvierung der obligatorischen Ausbildungs-
kurse sowie nach einem mindestens
18-monatigen Einsatz im Bereich der
Systemtechnik im Rahmen der Ausbildung,
den Gruppenleiter/die Gruppenleiterin
einer Programmiergruppe mit mindestens 
vier Mitarbeitern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 %

4. den EDV-Bereichsassistenten/die EDV-
Bereichsassistentin und den GIS-Analyti-
ker/die GIS-Analytikerin nach Absolvierung
der obligatorischen Kurse und einer min-
destens einjährigen Verwendung im Bereich
der Organisation im Rahmen der Aus-
bildung, den Systemprogrammierer/die
Systemprogrammiererin  . . . . . . . . . . . . . . . . 30 %

5. den Programmierer/die Programmiererin
nach Abschluss der Grundausbildung und
der Programmierpraxis, nach Absolvierung
der obligatorischen Ausbildungskurse sowie
nach einem mindestens 18-monatigen Ein-
satz im Bereich der Programmierung im
Rahmen der Ausbildung, den Keyuser 1 (K1)
für die Mitarbeit bei der Anpassung von
SAP-Anwendungen und die selbstständige 
Abwicklung von Teilprojekten  . . . . . . . . . . . 25 %

6. den Keyuser 2 (K2) für die Mitarbeit bei der
Anpassung von SAP-Anwendungen  . . . . . . 20 %

7. den Keyuser 3 (K3) für die Mitarbeit bei der
Wartung von SAP-Anwendungen, den
Leiter/die Leiterin der SAP-Produktions-
gruppe Landesbuchhaltung  . . . . . . . . . . . . . 15 %

8. den Keyuser 4 (K4) in der SAP-Produktions-
gruppe Landesbuchhaltung  . . . . . . . . . . . . . 10 %

des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der
Beamten/Beamtinnen der allgemeinen Verwaltung. 

(2) Für die Betreuung der EDV-Arbeitsplätze einer
Dienststelle gebührt der EDV-Kontaktperson eine mo-
natliche Verwendungszulage gemäß § 269 Abs. 2 L-
DBR. Diese Verwendungszulage ist abhängig von der
Anzahl der zu betreuenden EDV-Arbeitsplätze und
beträgt für die Betreuung
von 7 bis 20 EDV-Arbeitsplätzen . . . . . . . . . 5 %
von 21 bis 30 EDV-Arbeitsplätzen . . . . . . . . . 7 %
von 31 bis 40 EDV-Arbeitsplätzen  . . . . . . . . 9 %
von 41 bis 50 EDV-Arbeitsplätzen . . . . . . . . . 11 %
von 51 bis 60 EDV-Arbeitsplätzen  . . . . . . . . 13 %
von 61 bis 70 EDV-Arbeitsplätzen . . . . . . . . . 14 %
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von 71 bis 80 EDV-Arbeitsplätzen . . . . . . . . . 15 %
von 81 bis 90 EDV-Arbeitsplätzen . . . . . . . . . 16 %
von 91 bis 100 EDV-Arbeitsplätzen  . . . . . . . . 17 %
von 101 bis 110 EDV-Arbeitsplätzen . . . . . . . . . 18 %
von 111 bis 120 EDV-Arbeitsplätzen  . . . . . . . . 19 %
von über 120 EDV-Arbeitsplätzen  . . . . . . . . . . 20 %
des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der
Beamten/Beamtinnen der Allgemeinen Verwaltung.
Die monatliche Verwendungszulage für einen Beam-
ten/eine Beamtin darf jedoch 15 % des Gehaltes der
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten/
Beamtinnen der Allgemeinen Verwaltung nicht über-
steigen. Die für eine Dienststelle vorgesehenen Pro-
zentsätze sind auf die Kontaktpersonen der Dienst-
stelle aufzuteilen.

(3) Übt ein Beamter/eine Beamtin mehrere Funktio-
nen aus, die einen Anspruch auf Verwendungszulage
nach Abs. 1 und Abs. 2 begründen, gebührt aus-
schließlich die höhere Verwendungszulage.

§ 4
Bezeichnungen von Organisationseinheiten ent-

sprechen der Geschäftseinteilung des Amtes der Lan-
desregierung Nr. 507, kundgemacht in der „Grazer
Zeitung - Amtsblatt für die Steiermark“ vom 21. De-
zember 2001, Stück 51/52b.

§ 5

Diese Verordnung tritt mit dem auf die Kund-
machung folgenden Monatsersten, das ist der 1. Juli
2003, in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom
10. Juli 1997, LGBl. Nr. 59/1997, zuletzt geändert
durch LGBl. Nr. 25/2001 außer Kraft.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Waltraud K l a s n i c

47.

Verordnung der Steiermärkischen Landes-
regierung vom 2. Juni 2003 über die Verleihung
des Rechtes zur Führung eines Gemeinde-
wappens an die Gemeinde Etzersdorf-Rollsdorf

(politischer Bezirk Weiz)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 der Steiermärkischen Ge-
meindeordnung 1967, LGBl. Nr. 115, in der Fassung
der Kundmachung LGBl. Nr. 127/1972 und der
Gesetze LGBl. Nr. 9/1973, 14/1976, 14/1982, 87/1986,
21/1994, 75/1995, 41/1997, 72/1997, 1/1999, 82/1999,
62/2001 und 57/2002 wird verordnet:

§ 1

Der im politischen Bezirk Weiz gelegenen Ge-
meinde Etzersdorf-Rollsdorf wird mit Wirkung vom
1. Juli 2003 das Recht zur Führung eines Gemeinde-
wappens mit folgender Beschreibung verliehen:

„Unter silbernem Schildhaupt mit einem roten
gestürzten dreiblättrigen Palmettenfries in Grün
silbern drei aus dem Schildfuß wachsende je zweifach
beblätterte Frühlingsknotenblumen mit 1:2:1 Blüten.“

§ 2

Die der Gemeinde Etzersdorf-Rollsdorf ausgefer-
tigte Wappenurkunde enthält die Beschreibung und
eine Abbildung des Gemeindewappens.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Waltraud K l a s n i c

48.

Kundmachung der Steiermärkischen Landes-
regierung vom 19. Mai 2003 über die Änderung
der Grenzen zwischen der Marktgemeinde Dobl
und der Marktgemeinde Unterpremstätten, je

politischer Bezirk Graz-Umgebung

Auf Grund der §§ 6 Abs. 2, 7 Abs. 1 und 2 und 11
Abs. 3 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967, LGBl.
Nr. 115, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 57/2002, wird
kundgemacht:

§ 1

Die Gemeindevertretungen der im politischen Be-
zirk Graz-Umgebung gelegenen Gemeinden Dobl und
Unterpremstätten haben auf Grund des § 7 Abs. 1
Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 folgende
Änderung ihrer Gemeindegrenzen beschlossen:

Die Grundstücke 471/16, 471/17, 471/39, 478/2, 479
und 547/2, KG. Unterpremstätten, Marktgemeinde
Unterpremstätten, werden abgetrennt und dem Gebiet
der Marktgemeinde Dobl eingegliedert. Die zeichneri-
sche Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den
im Vermessungsamt Graz aufliegenden technischen
Unterlagen, GZ: A-20/2003, einzusehen.

§ 2

Die Steiermärkische Landesregierung hat zu der im
§ 1 angeführten Grenzänderung auf Grund des § 7
Abs. 2 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 mit
Wirkung vom 1. Jänner 2004 die Genehmigung erteilt.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Waltraud K l a s n i c

49.

Kundmachung der Steiermärkischen Landes-
regierung vom 2. Juni 2003 über die Änderung
der Grenzen zwischen der Marktgemeinde
St. Veit am Vogau und der Gemeinde St. Nikolai

ob Draßling, je politischer Bezirk Leibnitz

Auf Grund der §§ 6 Abs. 2, 7 Abs. 1 und 2 und 11
Abs. 3 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967, LGBl.
Nr. 115, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 57/2002, wird
kundgemacht:

§ 1

Die Gemeindevertretungen der im politischen Be-
zirk Leibnitz gelegenen Gemeinden St. Veit am Vogau
und St. Nikolai ob Draßling haben auf Grund des § 7
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Abs. 1 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967
folgende Änderungen ihrer Gemeindegrenzen be-
schlossen:

1. Von der KG St. Nikolai ob Draßling, Gemeinde
St. Nikolai ob Draßling, werden die Grundstücke
2173, 2175, 2182, 2189/1, 2189/2, 2190/1, 2190/2,
2193, 2590 und Teile der Grundstücke 2181, 2209/2,
2534 und 2560 im Gesamtausmaß von 3,3557 ha ab-
getrennt bzw. ausgeschieden und in die Gemeinde 
St. Veit am Vogau eingegliedert.

2. Von der KG. Labuttendorf, Gemeinde St. Veit am
Vogau, werden die Grundstücke 412/1, 412/2,
412/3, 412/4, 457/1, 457/2, 547, 548, 549 und Teile
des Grundstückes 550 im Gesamtausmaß von
2,5665 ha abgetrennt bzw. ausgeschieden und in
die Gemeinde St. Nikolai ob Draßling eingegliedert.

3. Von der KG. Hütt, Gemeinde St. Nikolai ob
Draßling, werden Teile der Grundstücke 425/1
und 458/8 im Gesamtausmaß von 0,1665 ha abge-
trennt bzw. ausgeschieden und in die Gemeinde
St. Veit am Vogau eingegliedert.

4. Von der KG. Labuttendorf, Gemeinde St. Veit am
Vogau, werden die Grundstücke 507, 521, 522, 537,
541/2, 545/24, 545/21 im Gesamtausmaß von
0,4074 ha abgetrennt bzw. ausgeschieden und in
die Gemeinde St. Nikolai ob Draßling eingegliedert.

5. Von der KG. Hütt, Gemeinde St. Nikolai ob Draß-
ling, werden Teile der Grundstücke 472/1 und 475
im Gesamtausmaß von 0,0482 ha abgetrennt bzw.
ausgeschieden und in die Gemeinde St. Veit am
Vogau eingegliedert.

6. Von der KG. Neutersdorf, Gemeinde St. Veit am
Vogau, werden Teile der Grundstücke 458, 459
und 460 im Gesamtausmaß von 0,2100 ha abge-
trennt bzw. ausgeschieden und in die Gemeinde
St. Nikolai ob Draßling eingegliedert.

7. Von der KG. Hütt, Gemeinde St. Nikolai ob
Draßling, werden Teile der Grundstücke 472/1
und 472/2 im Gesamtausmaß von 0,0834 ha abge-
trennt bzw. ausgeschieden und in die Gemeinde
St. Veit am Vogau eingegliedert.

8. Von der KG. Lipsch, Gemeinde St. Veit am
Vogau, wird das Grundstück 270 und Teile
der Grundstücke 268, 269 im Gesamtausmaß von
0,4699 ha abgetrennt bzw. ausgeschieden und
in die Gemeinde St. Nikolai ob Draßling ein-
gegliedert.

Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlau-
fes ist in den im Vermessungsamt Leibnitz aufliegen-
den technischen Unterlagen, GZ: P 310/2001, einzu-
sehen.

§ 2

Die Steiermärkische Landesregierung hat zu der im
§ 1 angeführten Grenzänderung auf Grund des § 7
Abs. 2 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 mit
Wirkung vom 1. Jänner 2004 die Genehmigung erteilt.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Waltraud K l a s n i c
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